
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Berlin, den 17.08.2023      Pressekontakt: Milena Rinck, 030 450 89 119 

 

17 Jahre AGG, 17 Jahre S llstand im rechtlichen Diskriminierungsschutz: Bündnis AGG Reform - Jetzt! 
fordert zügigen Reformprozess im An diskriminierungsrecht! 

 
Auf der heu gen Pressekonferenz des zivilgesellscha lichen Bündnis AGG Reform - Jetzt!, die anlässlich 
des Jahrestags des Inkra tretens des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sta gefunden 
hat, kri sieren die Vertreter*innen die Untä gkeit der Ampelkoali on bei der Verbesserung des 
Diskriminierungsschutzes. Deutschland hat eines der schwächsten An diskriminierungsgesetze in 
Europa und trotzdem bleibt der von der Ampel im Koali onsvertrag in Aussicht gestellte Fortschri  bei 
der Reform des AGG aus. Dieser Zustand ist insbesondere angesichts des ste g wachsenden Zuspruchs 
für rechtsextreme Parteien und ihren Bewegungen für Betroffene und ihre Vertreter*innen nicht 
hinnehmbar. Diskriminierung ist an demokra sch und gefährdet den gesellscha lichen 
Zusammenhalt. Deutschland ist Schlusslicht, wenn es um die Gewinnung von Fachkrä en geht. Als 
Wirtscha sstandort sollte das Land alles im globalen We bewerb um Fachkrä e dafür tun, um diese 
für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen und auch zu halten. 

 
Auf der Pressekonferenz hat das Bündnis AGG Reform - Jetzt! mit verschiedenen 
Betroffenenperspek ven auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und seine Schutzlücken 
geblickt und verdeutlicht, welche beachtlichen Auswirkungen der Mangel an Diskriminierungsschutz 
für das Leben von Betroffenen hat. 

 

 

 

 



 
 

Der ehemalige kommissarische Leiter der An diskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke, der 
sich jetzt ehrenamtlich in dem Bündnis engagiert, erklärt, dass es bei der Reform auch um die Stärkung 
von Grundrechten Betroffener durch einen besseren Rechtsschutz und kollek ve Klagemöglichkeiten 
geht. Diskriminierung sollte abschreckend sank oniert werden und Betroffene nicht 
Entschädigungssummen tolerieren müssen, “die sich quasi aus der Portokasse begleichen lassen.”, sagt 
Bernhard Franke.          
   

Oriel Kla  von der Gesellscha  gegen Gewichtsdiskriminierung (GgG) stellt fest, dass dicken 
Amtsanwärter*innen häufig eine Verbeamtung versagt wird und somit “Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit” für sie nicht gilt. Daher fordert das Bündnis AGG Reform - Jetzt! die Erweiterung des 
Diskriminierungsmerkmalskatalogs im AGG unter anderem um die Kategorie “Körpergewicht”, denn 
“in Diskriminierungsfällen, bei denen kein Bezug zu den im AGG genannten Kategorien hergestellt 
werden kann, ist das AGG nutzlos und die Betroffenen damit schutzlos.”, sagt Oriel Kla  (GgG). 

 
Prof. Dr. Sigrid Arnade vom Deutschen Behindertenrat (DBR) betont, dass es unbedingt eine 
Verpflichtung für angemessene Vorkehrungen im AGG und somit auf dem Arbeitsmarkt, im 
Dienstleistungsbereich und dem Waren- und Güterverkehr braucht. 

 
“Als Rollstuhlfahrerin habe ich keine freie Arztwahl, wie sie in § 76 SGB V eigentlich jeder Bürgerin 
garan ert wird. Ärzt*innen sind nicht grundsätzlich zur Barrierefreiheit verpflichtet. Um diese 
Diskriminierungen zu beenden, muss das AGG ergänzt werden.”, sagt Prof. Dr. Sigrid Arnade (DBR). 
Karen Taylor von der Bundeskonferenz der Migrant*innenorganisa onen (BKMO) macht darauf 
aufmerksam, dass zu viele Menschen aufgrund von Diskriminierung und Rassismus schlechtere 
Lebenschancen haben. Damit das Chancenland Deutschland für alle Realität wird, fordert Karen Taylor 
die FDP und insbesondere Jus zminister Buschmann auf, die Blockadehaltung aufzugeben und endlich 
das AGG als wich gen Baustein im Kampf gegen Rassismus zu gestalten. 

 
Pia Sombetzki von Algorithm Watch betont, dass algorithmenbasierte Diskriminierung jede*n 
betreffen kann und es aktuell keinen Schutz davor gibt. 

 
“Wenn das AGG so bleibt, wie es jetzt ist, blicken Betroffene von Diskriminierung in eine düstere 
Zukun  - denn es wird unter den gegebenen Umständen so gut wie unmöglich sein, gegen 
Diskriminierung dieser Art vorzugehen.”, sagt Pia Sombetzki (Algorithm Watch). Besonders häufig und 
existenziell bedrohlich ist Diskriminierung auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt.  Alexander Thom von 
der Fachstelle Fair mieten - Fair wohnen in Berlin macht darauf aufmerksam, dass Wohnraum essenziell 
für die gesellscha liche Teilhabe von Menschen ist. Dabei sei es aber vor allem wich g, dass - neben 
den Maßnahmen gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt -  im AGG auch die 
Rechtsdurchsetzungmöglichkeiten von Betroffenen gestärkt werden müssen. U.a. durch 
Beweislasterleichterung und Auskun srechte, da Diskriminierung nicht leicht nachzuweisen ist. 

 

 

 



 

 
"Unsere Ratsuchenden können bei der Bewerbung auf eine Wohnung gar keine Einsicht in die internen 
Abläufe der Unternehmen gewinnen, um die Diskriminierungen widerspruchsfrei zu beweisen. Ohne 
Beweislasterleichterung wäre der Gang vors Gericht in diesen Fällen aussichtslos und der Schutz vor 
Diskriminierung damit nur theore sch.", sagt Alexander Thom (Fair mieten-Fair wohnen). 

 
Larissa Hassoun vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) weist 
Deutschland auf seine interna onalen Verpflichtungen zum Schutz vor sexueller Beläs gung auf dem 
Arbeitsmarkt hin. Hassoun betont auch, dass es für den Diskriminierungsschutz von allen 
Beschä igten, funk onierende Beschwerdestellen in Betrieben braucht. 

 
“Fakt ist: 17 Jahre nach Einführung des AGG tun viele Arbeitgeber*innen noch zu wenig, um 
Diskriminierungsschutz im Unternehmen umzusetzen. Es braucht eine klare Botscha  an 
Arbeitgeber*innen: Die Erfüllung ihrer Schutzpflichten ist keine freiwillige Leistung.", sagt Larissa 
Hassoun von bff. 

 
Es fehle außerdem, so Hassoun, “im AGG der Schutz vor sexueller Beläs gung in allen anderen 
Lebensbereichen, denn sexuelle Beläs gung geschieht nicht nur am Arbeitsplatz sondern auch beim 
Einkauf, bei Behördenterminen oder beim Arzt – auch hier müssen Betroffene sich rechtlich wehren 
können.” 

 
Eva Andrades vom An diskriminierungsverband Deutschland (advd) stellt außerdem fest, dass 
An diskriminierung nachweislich auch die Wirtscha  und Unternehmen stärkt, da Arbeitskrä e besser 
eingesetzt werden und es weniger personelle Fluktua on gibt. Eine starke An diskriminierungspoli k 
in Unternehmen erzeuge mo viertere Mitarbeiter*innen, da Karriereop onen besser gestaltet werden 
und ein höheres Gerech gkeitsempfinden im Unternehmen herrscht. Außerdem betont Eva Andrades 
im abschließenden Resümée, dass An diskriminierung kein Nischenthema ist und die Verbände im 
Bündnis Millionen von Menschen vertreten.  Ein effek ves AGG würde, laut Eva Andrades, mehr 
Par zipa on und Fairness in der Gesellscha  ermöglichen und mit der Stärkung der Grundrechte 
einhergehen. Das Bekenntnis zu einem umfassenden Diskriminierungsschutz sei aber auch ein 
gesellscha liches Signal, das interna onale Resonanz erzeugt. Es vermi elt die Zuversicht, dass wir uns 
den Barrieren und Ungleichbehandlungen in unserem Land bewusst sind und durch umfassenden 
effek ven Rechtsschutz und poli sche Maßnahmen konsequent dagegen angehen werden. 

 

Der Bundeszuwanderungs- und Integra onsrat (BZI) ist der Bundesverband der kommunalen 
Integra ons- /Ausländerbeiräte und arbeitet seit 25 Jahren poli sch neutral, religionen-, ethnien-, und 
parteiübergreifend. 

 


